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Haus Spiess  
 

 
Heiraten in Erkelenz …  
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Sehr geehrte Brautleute, 
 
zu Ihrem Entschluss zu heiraten, gratuliere ich Ihnen ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie 
diesen wichtigen Schritt in eine gemeinsame Zukunft bei uns in Erkelenz beginnen wollen. 
 
Bei einer Heirat und den damit verbundenen Feierlichkeiten gibt es sehr viel zu bedenken 
und vorzubereiten. Wie soll das Fest ablaufen, was ist wann, wo und wie zu tun, damit alles 
klappt und die Hochzeit zu einem schönen und unvergesslichen Ereignis wird? Welche 
Formalitäten haben Sie beim Standesamt zu beachten? 
 
Das schöne Ambiente des Hauses Spiess wird sicher dazu beitragen, dass dieser Tag einer 
der schönsten in Ihrem Leben sein wird. 
 
Antworten auf diese Fragen und mehr finden Sie in dieser Broschüre. 
 
Für Ihre Hochzeit und Ihren weiteren gemeinsamen Lebensweg wünsche ich Ihnen im 
Namen der Stadt Erkelenz und auch persönlich alles Gute. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Peter Jansen 
Bürgermeister 
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Sie wollen heiraten? Mit diesem Wunsch sind Sie nicht allein: Jedes Jahr geben sich rund 
180 bis 200 Paare in Erkelenz das Ja-Wort.  

Vor das Eheglück hat das Gesetz allerdings einige bürokratische Hürden gestellt. Die 
Informationen in dieser Broschüre sollen Ihnen dabei helfen, diese Hindernisse mit Leichtig-
keit zu nehmen. 

Am Anfang steht die Anmeldung zur Eheschließung , zu der Sie wichtige Unterlagen  
mitbringen sollen. Wir informieren Sie über die notwendigen Formalitäten und geben 
Auskunft über die gemeinsame Namensführung, Besonderheiten und Gebühren. Wir 
erläutern Ihnen auch, wie Sie vorgehen sollten, wenn Sie leider nicht in Erkelenz, sondern in 
einer anderen Stadt oder im Ausland heiraten wollen. 

Zur frühzeitigen Planung Ihrer Hochzeit nennen wir Ihnen unsere Trautermine . Und damit 
Sie wissen, wo Sie in Erkelenz getraut werden und mit wem Sie es zu tun haben, stellen wir 
Ihnen hier das Trauteam  und das Trauzimmer  vor. 

Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, steht Ihnen das Team des Standesamtes 
Erkelenz gerne zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Hochzeitplanun g!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(von links: Heinz Gerichhausen, Gabriele Kassner, Wolfgang Scheerers, Daniela Koep) 

 



 4 

 �����������
���	����	�����	��	���	������������
���	����	�����	��	���	������������
���	����	�����	��	���	������������
���	����	�����	��	���	�  

 
 
Anschrift  
 
Standesamt Erkelenz 
Franziskanerplatz 10 
41812 Erkelenz 
 
 
Öffnungszeiten des Standesamtes:  
 
Mo.-Fr.     8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Die.   14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
 
Mitarbeiter:  
 
Heinz Gerichhausen 
Tel. 02431/85-301 
Fax 02431/85-9-301 
heinz.gerichhausen @ erkelenz.de 
 
Gabriele Kassner 
Tel. 02431/85-303 
Fax 02431/85-9-303 
gabriele.kassner @ erkelenz.de  
 
Daniela Koep 
Tel. 02431/85-302 
Fax 02431/85-9-302 
daniela.koep @ erkelenz.de 
 
Wolfgang Scheerers (Sachgebietsleiter) 
Tel. 02431/85-300 
Fax 02431/85-9-300 
wolfgang.scheerers @ erkelenz.de 
 
FAX 02431/85-194   
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1806 wurde dieses Gebäude von Johann Joseph Spiess erbaut. Er war als ehemaliger 
Offizier der Leibwache des französischen Königs Ludwig XVI. durch die Revolutionswirren 
aus Frankreich nach Erkelenz verschlagen worden und wurde unter Napoleon in Erkelenz 
als Domänenverwalter und Rentmeister für die Kantone Erkelenz und Odenkirchen im 
Arrondissement Krefeld eingesetzt. 

Ein Architekt der Aachener Couven-Schule erbaute es im Stile des französischen Rokoko. 
Den Architekten vermuten Fachleute im Umkreis Couven aus Aachen, der von 1735 bis 
1812 in Aachen lebte und den Aachener Rokoko entwickelte.  Die Konzeption der Anlage 
erinnert an Stadtvillen in Frankreich (z.B. Paris, Viertel �Le Marais� ). 

Der rechte Seitenflügel war als Küchen- und Wirtschaftstrakt angelegt, in dem heute die 
Stadtratsfraktionen von CDU, SPD und Grüne diskutieren. 

Im linken Flügel befand sich bis 1944 die Remise (Kutschenstallung und Garage). Heute 
befinden sich dort die Diensträume des Standesamtes. 

Das eigentliche Haupthaus, die zweite �Gute Stube�  der Stadt - die erste �Gute Stube�  ist 
das �Alte Rathaus�  - wird unter anderem genutzt für Eheschließungen, kleinere Empfänge, 

repräsentative Angelegenheiten der Verwaltung und des 
Rates, sowie Kunstausstellungen. Im Garten des Hauses 
Spiess finden im Sommer Serenadenkonzerte statt. 

Auf der Straßenseite wird das Haus von einem 
schmiedeeisernen Eingangstor beherrscht, auf dessen 
quadratischen Pfeilern zwei einander zugewandte Löwen 
dargestellt sind. Sie halten das Wappen des Freiherrn von 
Spiering von Schloss Tüschenbroich. Die Löwen, die wie 
Wächter vor dem Haus stehen, stammen vom 
Kreuzherrenkloster Wegberg. Johann Joseph Spiess hatte 
die Löwen sowie geschnitzte Türen und Möbel aus den 
Klöstern seines Bezirks für sein Haus konfiszieren lassen. 
Mit diesen Möbeln, Stuck an 
Decken und Wänden im 
Erdgeschoss und einem 

großen Marmorkamin wurde dieses Haus zu einer prunkvollen 
Residenz ausgebaut. 
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Was heute selbstverständlich ist, war vor rd. 133 Jahren eine enorme Neuerung: die 
Eheschließung vor einem Standesbeamten. 

Am  23. Januar 1874  verabschiedete der Preußische Landtag das Gesetz zur Einführung 
der Zivilehe. Bis dahin nahmen seit Jahrhunderten nur die Kirchen Trauungen vor, doch es 
gab immer mehr Mischehen und Atheisten, die in den Kirchen nicht heiraten konnten, so 
dass der Staat sich genötigt sah, den Bürgern auf anderem Weg zu einer Ehe zu verhelfen. 

Die ersten bürgerlichen Eheschließungen, zuerst nur in Preußen möglich, zwei Jahre später 
in ganz Deutschland, waren eine Sensation. Und es gab einen neuen Berufsstand, den des 
Standesbeamten, obwohl zunächst noch die Bürgermeister oder auch Gutsherren die 
Zeremonie vornahmen. Die Kirchen sahen sich durch das neue Gesetz benachteiligt und 
tatsächlich blieben nun mehr Menschen den Kirchen fern, man benötigte sie nicht mehr so 
wie zuvor. 

Ein Jahr nach Einführung der Zivilehe wurden in Berlin nur noch rd. 20 % der Ehen kirchlich 
geschlossen. Im katholischen Bayern stellte sich das natürlich noch für längere Zeit ganz 
anders dar. 

 

Heutige Rechtslage:  

In Deutschland gilt heute die so genannte obligatorische Zivilehe. Damit ist zum einen 
gemeint, dass staatliche Instanzen nur diejenigen als Eheleute betrachten, die entsprechend 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) �standesamtlich�  geheiratet haben. 

Zum anderen bedeutet es, dass nach �  67 des Personenstandsgesetzes (PStG) eine 
kirchliche Eheschließung nur zwischen bürgerlich-rechtlich bereits Verheirateten 
vorgenommen werden darf, also erst nach der �standesamtlichen�  Eheschließung. Artikel 6 
des Grundgesetzes (GG) setzt in seinem Satz �Ehe und Familie stehen unter dem 
besonderen Schutz der staatlichen Ordnung�  die Zivilehe voraus und schützt grundsätzlich 
nur diese. 
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Der erste �amtliche Schritt�  auf dem Weg in die Ehe ist die förmliche Anmeldung beim 
Standesamt (früher: Aufgebot). Zuständig für die Anmeldung der Eheschließung ist das 
Standesamt, in dessen Bezirk einer von Ihnen seinen Haupt- oder Nebenwohnsitz hat. Bei 
mehreren Wohnsitzen können Sie wählen, wo Sie die Eheschließung anmelden. 

Wenn Sie beide nicht in Erkelenz wohnen und trotzdem hier heiraten möchten, ist das auch 
kein Problem: Melden Sie Ihre Eheschließung bei Ihrem zuständigen Standesamt an und 
teilen Sie dabei mit, dass Sie beim Standesamt Erkelenz heiraten möchten. Der dortige 
Standesbeamte wird uns dann ermächtigen, die Eheschließung vorzunehmen.  

Umgekehrt ist es natürlich auch möglich, dass Sie Ihre Eheschließung in Erkelenz anmelden 
und wir dann das gewünschte Standesamt ermächtigen, die Ehe zu schließen. Bitte 
beachten Sie, dass in allen Fällen einer Ermächtigung weitere Gebühren anfallen. 

Die Eheschließung können Sie frühestens sechs Monate vor dem gewünschten 
Eheschließungstermin beim Standesamt anmelden. 

Bei der Anmeldung der Eheschließung geht es nicht nur um Ihren Eheschließungstermin, 
sondern sie dient vor allem der Prüfung der �Ehefähigkeit�  und der Ermittlung etwaiger 
�Ehehindernisse�  (z.B. Verbot der Doppelehe). 

Sie sollten sich Beide persönlich anmelden. Planen Sie für das Gespräch 30 bis 40 Minuten 
ein. Ist eine/r der Verlobten verhindert, kann er oder sie das schriftliche Einverständnis zur 
Anmeldung durch den/die andere/n erklären. Das dazu erforderliche Formular 
�Bevollmächtigung zur Anmeldung der Eheschließung�  erhalten Sie im Standesamt oder 
können dieses auf unserer Internetseite www.erkelenz.de (Stadtverwaltung online) 
herunterladen. Können beide Verlobte aus wichtigem Grund nicht persönlich kommen, ist 
eine Anmeldung auch schriftlich oder durch eine bevollmächtige Person möglich. Hierzu ist 
ebenfalls der zuvor genannte Vordruck erforderlich.  
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Am einfachsten ist die Anmeldung, wenn 
 

�  beide deutsche Staatsangehörige sind, 
�  beide Verlobten volljährig und kinderlos sind, 
�  keine/r der Verlobten bereits verheiratet war, 
�  beide Verlobte Ihren Hauptwohnsitz in Erkelenz haben. 

 
Dann benötigen Sie zur Anmeldung der Eheschließung nur eine beglaubigte Abschrift aus 
dem Geburtenregister (nicht älter als 6 Monate), Ihre gültigen Personalausweise oder 
Reisepässe sowie eine Aufenthaltsbescheinigung des Meldeamtes/Bürgerbüro. 

 
In allen weiteren Fällen sollten Sie eine persönliche Auskunft  beim Standesamt einholen:  
 

�  ein Verlobter besitzt eine ausländische Staatsangehörigkeit 
�  ein Verlobter ist nicht im Bundesgebiet geboren 
�  ein Verlobter hat eine/mehrere vorherige Ehen 
�  ein Verlobter wurde im Ausland geschieden 
�  die Verlobten haben gemeinsame Kinder. 

 
Für solche Auskünfte sollte zumindest einer von Ihnen zu einem persönlichen Gespräch bei 
uns vorsprechen. Bringen Sie dazu bitte Ihre beiden Ausweise oder Reisepässe mit. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen hier keine abschließende Aufzählung der 
Unterlagen geben können.  
 
 
 

 



 9 

 
 

��������%�
	��#�����������	����	��������%�
	��#�����������	����	��������%�
	��#�����������	����	��������%�
	��#�����������	����	  

 
 

Wie möchten Sie nach der Eheschließung heißen? 

Früher war die Regelung einfach. Der Geburtsname des Mannes wurde automatisch 
Ehename. Heute können Sie aufgrund der Neuordnung des Familiennamensrechts Ihren 
zukünftigen zu führenden Namen wählen. Hierbei haben Sie zahlreiche Möglichkeiten die wir 
Ihnen nachfolgend erklären möchten: 

Gemäß �  1355 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sollen die Ehegatten einen gemeinsamen 
Familiennamen (Ehenamen) bestimmen.  

Dies kann 
�  der Geburtsname des Mannes,  
�  der Geburtsname der Frau  
�  oder der zum Zeitpunkt der Eheschließung geführte Familienname eines 

Ehepartners sein.  

Der Ehegatte, dessen Geburts- oder Familienname nicht zum Ehenamen gewählt wird, kann 
durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten seinen Geburts- oder Familiennamen dem 
gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) voranstellen oder anfügen (Doppelname). Dies 
geht nicht, wenn der Ehename aus mehreren Namen besteht. Besteht der Name, der 
hinzugefügt werden soll aus mehreren Namen, so kann nur einer dieser Namen hinzugefügt 
werden. Die Hinzufügung ist an keine Frist gebunden. Sie kann bei der Eheschließung oder 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Die Voranstellung oder Anfügung eines Namens kann jederzeit widerrufen werden. Eine 
erneute Voranstellung oder Anfügung ist dann aber nicht mehr möglich.  

Bestimmen Sie keinen Ehenamen, behält jeder Ehegatte den von ihm zum Zeitpunkt der 
Eheschließung geführten Namen (getrennte Namensführung) nach der Eheschließung. Es 
besteht aber die Möglichkeit während der Ehe jederzeit noch einen gemeinsamen 
Ehenamen zu bestimmen. 

Besitzt ein Ehegatte eine ausländische Staatsangehörigkeit, bestehen für die 
Namensführung unter Umständen zusätzliche Wahlmöglichkeiten. Über diese Möglichkeiten 
informieren wir Sie gerne bei der Anmeldung zur Eheschließung.  
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Die Eheschließung selbst ist gebührenfrei! Für die Prüfung der Ehefähigkeit und die 
auszustellenden Urkunden fallen jedoch verschiedene Gebühren an. 
 
Hinzu kommen die Kosten für  ein Stammbuch, welches Sie sich aus unserem Sortiment 
auswählen können. Weitere Gebühren können für Namenserklärungen (z.B. bei Erklärung 
zum sog. Doppelnamen) anfallen. 
 
In der Regel müssen Sie mit ca. 80,- EUR rechnen. Je nach Bedarf an weiteren Urkunden 
oder einer Trauung außerhalb der Öffnungszeiten (Samstag), kann Ihre Trauung auch etwa 
das Doppelte kosten. 
 
Im Standesamt Erkelenz finden die Eheschließungen am Donnerstag und Freitag 
halbstündlich von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr  statt.  
 
Als besonderen Service bieten wir einmal im Monat am Samstag von 10.00 Uhr bis 12.00 
Uhr  Eheschließungen an. Dies ist in der Regel der erste Samstag im Monat. Aufgrund von 
Brücken- oder Feiertagen kann es hier zu Ausnahmeregelungen kommen.  
 
Sprechen Sie bitte mit uns Ihren Eheschließungsterm in ab bevor Sie weitere 
Planungen Ihrer Hochzeitsfeier vornehmen!  
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Bei der standesamtlichen Eheschließung handelt es sich im Grunde genommen lediglich um 
die Beurkundung eines familienrechtlichen Vertrages, den Sie beide durch Ihr � Ja�  
abschließen. 

Dementsprechend ist auch die Eheschließung geprägt von notwendigen �Formalien�  z.B. 
das Vorlesen der Niederschrift über die Eheschließung mit der festgelegten Namens-
führung. 

Wir werden Ihre Eheschließung in einer der Bedeutung der Ehe entsprechenden würdigen 
Form vornehmen. Dazu gehört auch eine Trauansprache. 

Im Mittelpunkt einer jeden Eheschließung steht die eigentliche Eheschließungshandlung. 
Auch diese ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Standesbeamte / die Standesbeamtin fragt 
das Brautpaar einzeln und nacheinander, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Hat 
das Brautpaar diese Frage jeweils mit � Ja�  beantwortet, erklärt der Standesbeamte / die 
Standesbeamtin, dass sie nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Im Anschluss 
daran wird die Niederschrift über die Eheschließung vom Brautpaar, den Trauzeugen sowie 
dem Standesbeamten / der Standesbeamtin unterschrieben. 

Trauzeugen sind heute bei der Eheschließung nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Sofern 
Sie Trauzeugen wünschen, können Sie maximal zwei volljährige Trauzeugen bestimmen. 
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Bei Ihrer Eheschließung dürfen Sie jeden mitbringen, mit dem Sie diesen schönen Tag 
erleben möchten. 

Videoaufnahmen und Fotos dürfen gemacht werden.  

Nach Ihrer Eheschließung können Sie mit Ihrem Fotografen schöne Erinnerungsfotos in 
unserer Gartenanlage aufnehmen. 
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Im Ausland geschlossene Ehen werden grundsätzlich anerkannt, wenn die Eheschließung in 
der für das jeweilige Land üblichen und vorgeschriebenen Form von den zuständigen Stellen 
durchgeführt worden ist (Ortsrecht).  

 

Sie möchten als Deutsche/r im Ausland heiraten  

Sie sollten sich rechtzeitig informieren, welche Papiere Sie für Ihre Eheschließung benötigen. 
Auskünfte können Ihnen die deutschen Konsulate in den einzelnen Ländern, aber auch die 
Botschaft des betreffenden Landes in der Bundesrepublik geben.  

Manche Staaten fordern von Ihnen ein �Ehefähigkeitszeugnis� , dass Ihnen Ihr zuständiges 
Wohnsitzstandesamt ausstellt. Hierzu gehören z.B. Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Türkei und Ungarn.  

Sind hierzu noch Fragen offen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Beachten Sie bitte, dass nach der Eheschließung im Ausland die Ihnen ausgehändigte 
Heiratsurkunde mit allen nötigen Beglaubigungsvermerken versehen wird (z.B. Apostille, 
Legalisation usw.). Erkundigen Sie sich hierzu bitte vorher beim deutschen Konsulat im 
Eheschließungsland. 

 

Namensführung nach Eheschließung im Ausland  

Da im Ausland häufig nicht die im deutschen Recht vorgesehenen Namenswahlmög-
lichkeiten gegeben sind, empfehlen wir Ihnen nach Ihrer Rückkehr mit der Heiratsurkunde im 
Standesamt vorzusprechen.  
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Gleichgeschlechtliche Paare können in Deutschland seit August 2001 �Ja�  zueinander 
sagen. Sie können eine Lebenspartnerschaft begründen.  

In Nordrhein-Westfalen wurde diese Aufgabe zunächst den Bezirksregierungen übertragen. 
Seit dem 1. Oktober 2001 sind nun die Standesämter am Wohnsitz der Lebenspartner oder 
Lebenspartnerinnen zuständig für die Anmeldung und Durchführung der �Verpartnerung� . 

Etwas weniger amtlich ausgedrückt: Sie können sich nicht nur bei uns anmelden, sondern 
sich auch im Trauzimmer der Stadt Erkelenz das Ja-Wort geben. 

 

Anmeldung  

Ihr erster Schritt auf dem Weg in die Lebenspartnerschaft ist die förmliche Anmeldung beim 
zuständigen Wohnsitzstandesamt.  

Wie bei der Eheschließung empfehlen wir Ihnen zunächst ein erstes persönliches Gespräch 
bei uns im Standesamt - vor allem, wenn es Unsicherheiten hinsichtlich der vorzulegenden 
Unterlagen gibt oder wenn ausländisches Recht zu beachten ist.  

Wir stellen Ihnen gerne eine Liste der vorzulegenden Unterlagen zusammen. 

Nachdem Sie alle erforderlichen Unterlagen besorgt haben, können sie die Anmeldung zur 
Begründung Ihrer Lebenspartnerschaft bei uns im Standesamt durchführen.  

Beide Partner oder Partnerinnen sollen sich persönlich im Standesamt anmelden. Ist eine 
Person verhindert, kann sie schriftlich erklären, dass sie mit der Anmeldung durch die andere 
Person einverstanden ist. Den Vordruck �Bevollmächtigung zur Anmeldung der Begründung 
einer Lebenspartnerschaft�  können Sie bei uns erhalten oder auf unserer Internetseite 
www.erkelenz.de (Stadtverwaltung online) herunterladen. Sollten beide Erklärenden aus 
wichtigen Gründen verhindert sein, die Anmeldung persönlich durchzuführen, ist auch hier 
die Vornahme durch Ermächtigung einer dritten Person möglich.   

 

Namensführung in der Lebenspartnerschaft  

Bei der Lebenspartnerschaftsbegründung gelten die gleichen namensrechtlichen 
Möglichkeiten, wie bei der Eheschließung (siehe Seite 9). Lediglich die Bezeichnung des 
evtl. gewählten gemeinsamen Namens lautet nicht �Familienname/Ehename�  sondern 
�Lebenspartnerschaftsname� . 
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Gebühren  

Die Verpartnerung ist wie die Eheschließung gebührenfrei! Es werden Gebühren für die 
Prüfung der �Verpartnerungsfähigkeit�  sowie für Urkunden, Stammbuch/Lebenspartner-
schaftsbuch und ggf. zusätzliche Namenserklärungen erhoben. Diese betragen im Regelfall 
ca. 80,- EUR und können bei Mehrbedarf an Urkunden oder einer Verpartnerung am 
Samstag das Doppelte betragen.  

 

Ablauf der Begründung der Lebenspartnerschaft  

Der Ablauf der Verpartnerung ist dem der Eheschließung sehr ähnlich: 

Vor dem Ja-Wort hält der Standesbeamte / die Standesbeamtin eine Ansprache. Dann 
werden beide Lebenspartner gefragt ob es ihr freier Wille ist, mit dem hier anwesenden 
Partner eine Lebenspartnerschaft zu begründen. Der Standesbeamte / die Standesbeamtin 
erklärt, dass die Lebenspartnerschaft damit begründet ist.  

Im Anschluss daran folgen einige Formalitäten die nur geringfügig von denen der 
Eheschließung abweichen: statt dem �Eheregister�  gibt es einen Eintrag in das 
„Lebenspartnerschaftsregister�  und anstelle eines gemeinsamen �Familiennamens�  gibt es 
einen gemeinsamen „Lebenspartnerschaftsnamen“. Nach dem Ja-Wort  wird die Nieder-
schrift über die Begründung einer Lebenspartnerschaft mit der festgelegten Namensführung 
vorgelesen und von den Lebenspartnern, den eventuellen Trauzeugen und dem 
Standesbeamten / der Standesbeamtin unterschrieben.  

Zu Ihrer Verpartnerung dürfen Sie jeden mitbringen, mit dem Sie diesen schönen Tag 
erleben möchten. 

Videoaufnahmen und Fotos dürfen gemacht werden.  

Nach Ihrer Verpartnerung können Sie mit Ihrem Fotografen schöne Erinnerungsfotos in 
unserer Gartenanlage aufnehmen.  
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Sie leben momentan von Luft und Liebe? Irgendwann möchten Sie aber vielleicht mehr. Vor 
der Eheschließung erscheint es lästig, sich über Dinge wie Geld und Vorsorge Gedanken zu 
machen. Doch kann diese Mühe sie vor unangenehmen Überraschungen bewahren. 
Informieren Sie sich umfassend über Ihren neuen Status. 

 

Zugewinngemeinschaft :   

Mit der Eheschließung/Begründung einer Lebenspartnerschaft tritt automatisch der 
gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft in Kraft - sofern nichts anderes vereinbart 
wurde. Das Vermögen der Ehegatten/Partner bleibt getrennt, es entsteht kein gemein-
schaftliches Ehe-/Partnerschaftsvermögen. Erst bei einer Scheidung/Auflösung der Ehe/ 
Lebenspartnerschaft oder anderen Beendigungsgründen findet ein so genannter 
Zugewinnausgleich statt. Das heißt: Beider Anfangsvermögen wird mit beider Endvermögen 
verglichen. Derjenige, der mehr Zugewinn erzielt hat, muss die Hälfte des Überschusses an 
den Ehepartner abgeben. Geerbte Güter werden jedoch nicht aufgeteilt. Wichtig: Auch wer 
Schulden in die Ehe mitgebracht hat, ist nach wie vor allein dafür verantwortlich.  

 

Gütertrennung:  

Bei dieser Vereinbarung, die von einem Notar beurkundet werden muss, behalten beide 
Partner während und auch nach der Ehe ihr eigenes Vermögen, es findet kein 
Zugewinnausgleich statt. Bei der Heirat wird daher der gesamte Besitz jedes Partners genau 
aufgelistet. Die Vermögensaufstellung muss ständig aktualisiert werden. Zusätzlich können 
Sie ein gemeinschaftliches Vermögen einsetzen, über das beide gleichermaßen verfügen.  

 

Gütergemeinschaft:  

Diese Form des Güterstands wird heute immer weniger gewählt. Sie birgt viele Tücken und 
sollte gründlich mit einem Anwalt besprochen werden. Bei der Gütergemeinschaft wird alles, 
was die beiden Partner mit in die Ehe einbringen, zu einem gemeinsamen Vermögen, über 
das in der Regel keiner ohne den Anderen verfügen kann.  
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Ehevertrag:  

Benötigt ein Paar, das sich gut versteht, einen Ehevertrag?  

Das deutsche Recht enthält zwar umfassende Regelungen für die Ehe, dennoch können die 
jeweiligen Lebensverhältnisse der Partner für individuell gestaltete Richtlinien sprechen. 
Innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Spielraums können Ehepartner ihre Beziehungen 
flexibel organisieren. Und wenn es auch unromantisch klingen mag: Vorsicht ist besser als 
Nachsehen, das Sie im Falle einer Scheidung haben können. 

Meistens einigen sich die Partner bereits vor der Ehe über die Inhalte eines solchen 
Vertrags. Doch auch im Verlauf des Zusammenlebens ist es möglich, eine Vereinbarung zu 
schließen. Die Inhalte variieren: Unterschiedliche Vermögens- oder besondere familiäre 
Verhältnisse beispielsweise können spezifische Vereinbarungen erfordern. 

Grundsätzlich müssen Eheverträge notariell beurkundet werden, und nur einzelne 
Vereinbarungen sind formfrei möglich. Auch zu dieser Frage empfiehlt es sich, juristischen 
Rat einzuholen. Halten Sie alle Bestimmungen in einem einheitlichen Vertrag fest. 
Vereinbarte Regelungen können jederzeit verändert werden. Der Ehevertrag wird von Ihnen 
beiden und Ihrem Notar unterschrieben. Die Kosten hängen in der Regel von den 
Vermögensverhältnissen ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen über Unterhaltsrecht, Steuerklassenwechsel, Vermögens- und 
Versicherungstipps finden Sie in der Broschüre �Zeit zu zweit� , die bei uns im Standesamt 
ausliegt. Die Broschüre gehört zur einer Reihe von Heften, die von �ZUKUNFT klipp + klar� , 
Informationszentrum der deutschen Versicherer, herausgegeben wird. 
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Die Vorbereitung Ihrer Hochzeit kann für Sie richtiger Stress sein. Muss sie aber nicht: Ein 
genauer Zeitplan hilft Ihnen, alle wichtigen Aufgaben in der richtigen Reihefolge zu 
bewältigen. 

Die folgende Checkliste garantiert, dass Sie Ihren schönsten Tag perfekt organisiert haben 
und stressfrei genießen können.   

 

Bis 9 Monate vorher  

�  Beide Familien einbeziehen und den Wunschtermin  für die Hochzeit aussuchen (auch 
Feiertage und Urlaubszeiten beachten). 

�  Ort und Rahmen der Hochzeit festlegen (nur standesamtlich oder auch kirchlich, kleine 
oder große Feier, wie hoch ist das Budget?). 

�  Eheschließung auf dem Standesamt vorbereiten und den Termin festlegen (notwendige 
Dokumente erfragen und besorgen). 

�  Pfarrer aufsuchen und Termin für die kirchliche Trauung abstimmen (bzw. freien 
Theologen für nichtkirchliche Zeremonie). 

�  Brautführer und Trauzeugen aussuchen und rechtzeitig informieren. 

�  Gästeliste erstellen (diese gibt erste Anhaltspunkte über die Kostenplanung). 

�  Einen allgemeinen Kostenplan aufstellen. 

�  ____________________________________________________________________ 

�  ____________________________________________________________________ 

 

 

9 bis 6 Monate vorher  

�  Eventuell einen Hochzeitsservice mit in die Planung einbeziehen. Dieser kann Sie bei der 
gesamten Vorbereitung unterstützen. Oder fragen Sie Freunde und Familienmitglieder, 
wer Ihnen behilflich sein kann. 

�  Die Hochzeitsgarderobe aussuchen. In Fachgeschäften und Modeateliers umsehen. 
Entsprechende Kataloge von Anbietern besorgen. 

�  Preise und Menüvorschläge von Restaurants, Hotels und sonstigen Räumlichkeiten für 
die Feier einholen und vergleichen (ggf. Testbesuch). 

�  Falls Sie in keiner Lokalität feiern, Angebote von Hochzeits-, Veranstaltungs- und 
Partyservices erfragen und bestellen. 

�  Musik und Unterhaltungsprogramm für Kirche und Fest buchen (auch an Kinderunter-
haltung für die Feier denken). 

�  Video/Fotografen-Termin aussuchen und abklären. 

�  ____________________________________________________________________ 

�  ____________________________________________________________________ 
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6 bis 3 Monate vorher 

�  Zu einem Eheseminar anmelden. 

�  Rechtzeitig die Trauringe aussuchen. Bei individuellen Anfertigungen wird mehr Zeit 
benötigt. 

�  Hochzeitsmode bestellen bzw. Termin mit Modeatelier vereinbaren. 

�  Hochzeitsfahrzeug bestimmen und buchen (Kutsche, Oldtimer....). 

�  Beim Arbeitgeber rechtzeitig Urlaub für die Hochzeitsreise einreichen. 

�  Hochzeitsreise aussuchen und buchen. Eventuelle Impfungen vornehmen. Reisepässe 
und Personalausweise prüfen und gegebenenfalls erneuern. 

�  Angebote von Druckereien (evtl. auch Grafikern) für die Erstellung der Einladungs-, 
Menü-, Tisch- und Danksagungskarten und evtl. Vermählungsanzeigen einholen, 
vergleichen und beauftragen. 

�  Informationen für kleine Danksagungs-Präsente einholen. 

�  ____________________________________________________________________ 

�  ____________________________________________________________________ 

 

3 bis 2 Monate vorher 

�  Vermählungsanzeige aufgeben und Einladungskarte an Gäste versenden. Nützlich für 
auswärtige Gäste ist eine Anfahrtsbeschreibung von Kirche, Hotels und Räumlichkeiten 
der Feier. 

�  Wunschliste erstellen und diese in Umlauf bringen. 

�  In Fachgeschäften Geschenktische aufstellen lassen und Verwandten und Freunden 
mitteilen. 

�  Eventuell Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht buchen. 

�  Für auswärtige Gäste Unterbringungsmöglichkeiten wählen und gegebenenfalls buchen. 

�  Kirchlichen Ablauf mit Pfarrer durchsprechen. 

�  Dokumente prüfen und Anmeldung zur Eheschließung vornehmen, wenn diese komplett 
vorliegen. 

�  Beim Pfarrer und Standesamt den Hochzeitstermin überprüfen. 

�  Möglichen Ehevertrag gestalten und beurkunden lassen. 

�  Friseur aufsuchen, beraten lassen und Termin zur Hochzeit festlegen. 

�  Eventuell zum Tanzkurs anmelden.  

�  Das Hochzeitsmenü und Programmablauf für die Feier festlegen. 

�  Hochzeitstorte bestellen und die genaue Lieferadresse mitteilen. 

�  Bei kleiner Feier, evtl. einen Sekt-Empfang einplanen. 

�  Zeremonienmeister/in für den Ablauf der Feier ernennen. 

�  Trauringe auswählen, richtige Größe bestellen und gravieren lassen. 

�  Anprobe für Brautkleid und Anzug, wenn nötig Änderungen vornehmen. 

�  Blumenschmuck und Dekorationen für Kirche, Hochzeitsgefährt, Räumlichkeiten und 
Tische der Feier aussuchen. 
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�  Termin mit Video-/Fotografen zwecks Hochzeitsfilm/-bilder festlegen. 

�  Bestehende Versicherungen prüfen und gegebenenfalls Summen erhöhen oder 
erneuern. 

�  Polterabend planen und Gäste einladen. 

�  Zwischenkalkulation der zu erwartenden Kosten kontrollieren. 

�  ____________________________________________________________________ 

�  ____________________________________________________________________ 

 

 

4 bis 2 Wochen vorher  

�  Wunschliste und Geschenktische im Fachgeschäft aufsuchen und überprüfen evtl. noch 
ergänzen. 

�  Vergleichen der Zu- und Absagen auf der Gästeliste.  

�  Endgültige Tischordnung dem Restaurant mitteilen. 

�  Mitteilung der genauen Menüanzahl an das Restaurant oder den Cateringservice. 

�  Brautstrauß, Blumenschmuck und Dekorationen bestellen (evtl. auch Sträuße und 
Blütenstreukörbchen für Trauzeuginnen, Brautjungfern, Blumenkinder) 

�  Kosmetikerin aufsuchen und einen Termin vor der Hochzeit vereinbaren. 

�  Transportmöglichkeiten und Anfahrtswege für die Fahrten zum Standesamt, zur Kirche 
und Feier festlegen. 

�  Sind benötigte Dokumente vorhanden und alle Vorbereitungen für die geplante 
Hochzeitsreise getroffen? 

�  Unterhaltungsprogramm mit Musikern, Entertainern etc. abstimmen. 

�  ____________________________________________________________________ 

�  ____________________________________________________________________ 

 

2 Wochen vorher  

�  Das betreuende Fachgeschäft des Hochzeitstisches informieren, wohin und wann die 
Geschenke geliefert werden sollen. 

�  Friseurtermin bestätigen, am Hochzeitstag wird die Braut frisiert und geschmückt. 
Bräutigam eine Woche vor Trauung zum Haare schneiden schicken. 

�  Personen fragen, die bei der Feier zu Hause mithelfen, um beispielsweise Geschenke 
und Blumen entgegenzunehmen. Führen Sie evtl. eine Liste, wer welches Geschenk 
gemacht hat - für die spätere Danksagung. 

�  Hochzeitsablauf mit Zeremonienmeister/in durchgehen. 

�  Gästebuch kaufen. 

�  Trauringe abholen. 

�  ____________________________________________________________________ 

�  ____________________________________________________________________ 



 21 

1 Woche vorher  

�  Vermählungsanzeige in Tageszeitungen aufgeben. 

�  Schuhe für Hochzeit zwischendurch immer mal wieder einlaufen. 

�  Friseurtermin wahrnehmen, evtl. Kopfschmuck zur Anprobe mitnehmen. 

�  Kosmetikstudio aufsuchen, Make-up ausprobieren. 

�  Anprobe des Brautkleides mit Zubehör. 

�  Eine Generalprobe zusammen mit den Blumenkindern machen. 

�  Polterabend vorbereiten. 

�  Kurze Bestätigung aller Termine einholen. 

�  ____________________________________________________________________ 

�  ____________________________________________________________________ 

 

 

1 Tag vorher  

�  Trauringe und Papiere herauslegen. 

�  Trinkgelder und Geld für die kirchliche Kollekte bereithalten. 

�  Abschließenden Check vornehmen. 

�  ____________________________________________________________________ 

�  ____________________________________________________________________ 

 

 

 

     

 

 

 

   

Nach der Hochzeit  

�  Danksagungen versenden. 

�  Evtl. Fotos/Videofilme nachbestellen und verschicken. 

�  Änderungen der persönlichen Daten an alle wichtigen Stellen durchgeben. 

�  ____________________________________________________________________ 

�  ____________________________________________________________________ 
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In dieser Checkliste können Sie ihre Kosten eintragen und die geplanten und tatsächlichen 
Kosten gegenüberstellen. So haben Sie immer einen guten Überblick über den Stand der 
Hochzeits-/Verpartnerungsfinanzierung. 
 
 
 

 
geplante 
Kosten  

 
tatsächliche 

Kosten  
 
Kosten für die Anmeldung zur Eheschließung (inkl. Urkunden u. 
Dokumente) 

 
 

 
 

 
Kosten bzw. Miete für Location und Räumlichkeiten 

 
 

 
 

 
(Brautkleid, Dessous, Schuhe, Accessoires...) 

 
 

 
 

 
Brautmode für Ihn (Anzug, Schuhe, Accessoires) 

 
 

 
 

 
Die Eheringe 

 
 

 
 

 
Der Brautstrauß 

 
 

 
 

 
(für die Kirche, Hochzeitsfahrzeug, Räumlichkeiten und Tische) 

 
 

 
 

 
Das Hochzeitsfahrzeug (Kutsche, Oldtimer, ...) 

 
 

 
 

 
Das Hochzeitsmenü/-buffet 

 
 

 
 

 
Die Hochzeitstorte 

 
 

 
 

 
Die Hochzeitszeremonie 

 
 

 
 

 
Fotograf und/oder Videograf 

 
 

 
 

 
Unterhaltungsprogramm (Musik, Unterhaltungsprogramm, Spiele..) 

 
 

 
 

 
Kosmetik 

 
 

 
 

 
Friseurbesuch 

 
 

 
 

 
Druck- und Portokosten (Einladungs-, Menü-, Tisch- und  
Danksagungskarten) 

 
 

 
 

 
Gästebuch 

 
 

 
 

 
Gästetransfers 

 
 

 
 

 
Übernachtungskosten für auswärtige Hochzeitsgäste 

 
 

 
 

 
Kosten für die Hochzeitsreise/Flitterwochen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GESAMTKOSTEN 
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Mit der �grünen Hochzeit�  beginnt das Eheleben, mit der Kronjuwelenhochzeit nach 75 
Jahren muss es noch nicht zu Ende sein. Es ist ein weiter, aber schöner Weg. Dazwischen 
gibt es viele Hochzeitstage - nicht vergessen!!  -  und viele Jubelfeiern. Und das nicht nur 
zum �vollen�  Jahr, nein, sogar die halben zählen mit - jedenfalls zuweilen. 

 
 

 
Nach 1 Jahr Baumwollene oder Papierene Hochzeit 

Nach 5 Jahren Hölzerne Hochzeit 

Nach 6 1/2 Jahren Zinnerne Hochzeit 

Nach 7 Jahren Kupferne Hochzeit 

Nach 8 Jahren Blecherne Hochzeit 

Nach 10 Jahren Bronzene oder Rosen-Hochzeit 

Nach 12 1/2 Jahren  Nickel- oder Petersilien-Hochzeit 

Nach 15 Jahren Gläserne oder Veilchen-Hochzeit 

Nach 20 Jahren Porzellanhochzeit 

Nach 25 Jahren Silberhochzeit 

Nach 30  Jahren Perlenhochzeit 

Nach 35 Jahren Leinwandhochzeit 

Nach 37 1/2 Jahren Aluminiumhochzeit 

Nach 40 Jahren Rubinhochzeit 

Nach 50 Jahren Goldene Hochzeit 

Nach 60 Jahren Diamantene Hochzeit 

Nach 65 Jahren Eiserne Hochzeit 

Nach 67 1/2 Jahren Steinerne Hochzeit 

Nach 70 Jahren Gnadenhochzeit 

Nach 75 Jahren Kronjuwelenhochzeit 
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Die Stadt Erkelenz wünscht Ihnen, liebes Brautpaar, liebe Lebenspartner 

alles Gute für Ihre gemeinsame Zukunft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir hoffen, dass Ihnen dieses Informationsheft ein wertvoller Ratgeber  

bei der Planung Ihres schönsten Tages sein wird! 
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Notizen  
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Impressum: 

 

Stadt Erkelenz 

Der Bürgermeister 

- Standesamt - 

Tel.:  02431/85-300 - 303 

Fax:  02431/85-194 

email:  info@erkelenz.de 

Internet:  www.erkelenz.de 

Fotos:  Andre Koep 

Stand:  Januar 2011 
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